
 



 



  
Zusätzlich sollen möglichst wenige Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Kostenübernahme zur 

Schülerbeförderung haben, keine teuren Schulbusse nutzen müssen, sondern möglichst viele den ÖPNV 

in Anspruch nehmen.    
  

Während Schüler in Fächern wie Biologie oder Ethik auf ein selbstbestimmtes und möglichst suchtfreies 

Leben vorbereitet werden, wird ihnen auf dem täglichen Weg zur Schule an den Haltestellen das genaue 

Gegenteil aufgezeigt: Rauchende Fahrgäste, die fast ausnahmslos ihre Kippen auf der Straße entsorgen, 

und große, aufwändig gestaltete Werbeplakate für Tabakwaren. Die tägliche Botschaft einer scheinbar 

freien Genusskultur beeindruckt Jugendliche mehr als das theoretische Wissen über die negativen 

Folgen der Tabaksucht.   
   

Andere Kommunen, Landkreise, Stadtwerke und Verkehrsbetriebe waren sich dieser Auswirkungen 

bereits bewusst und haben an ihren Haltestellen das Rauchen per Anschläge, Plakate u.a.m. untersagt.  
  

Als Lobby der Nichtraucher haben wir Erfahrungen darin, Kommunen als Gesellschafter von 

Verkehrsbetrieben bei der Ausarbeitung mehrheitsfähiger Anträge auf rauchfreie überdachte  
Haltestellen zu unterstützen. Beispielhaft hierzu sind die Entscheidungen des Karlsruher 

Verkehrsverbunds KVV vom November 2013 und des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds MVV vom 

April 2014, die ohne unsere Unterstützung nicht zustande gekommen wären. Dort, wie auch anderswo 

werden rauchfreie Haltestellen wegen derzeit noch fehlender Rechtsgrundlage mithilfe von Appellen 

erreicht, und hierzu sind Kommunen auch ohne rechtliche Grundlage für ein Rauchverbot an Haltestellen 

jederzeit und sogar rechtskonform berechtigt.  
  

In der Anlage  fügen wir Ihnen Plakate sowie Pressemitteilungen im Zusammenhang mit rauchfreien 

Haltestellen in Deutschland  bei. Wir  möchten Ihnen damit Mut zu machen, sich dieses Themas erneut 

anzunehmen, ggf. mit zusätzlichen Ideen unsererseits. Einstweilen begrüßen wir auch den Schritt,  das 

Projekt ĂRauchfreie Haltestellenñ zunªchst niederschwellig auf Verwaltungsebene durch die zuständigen 

Sachbearbeiter des ÖPNV auf Zukunftsorientiertheit   prüfen und Empfehlungen aussprechen zu lassen. 

Sicher sind die Kommunen, in denen solche Haltestellen bereits existieren, bereit, Ihnen  von ihren 

Erfahrungen zu berichten.  
  

Behilflich hierbei kann aus unserer Sicht auch das   Fahrgastgremium des MVG sein, siehe   
http://www.mvg-mainz.de/aktuell/aktionen/details/artikel/das-fahrgastgremium-der-mvg-hat-getagt- 
1.html, das sich bereits 2013 auch aus Sicht der Fahrgäste mit der Einführung rauchfreier Haltestellen 

im MVG-Bereich befasst hat.  
  

  
  

Anlage:  
Beispiele für  
Å Pressemitteilungen von Verkehrsbetrieben, Kommunen sowie Landkreisen  

Å Flyer und Plakate rauchfreier Haltestellen weiterer Kommunen   Schriftverkehr 

und Stadtratsanträge weiterer Kommunen  

http://www.mvg-mainz.de/aktuell/aktionen/details/artikel/das-fahrgastgremium-der-mvg-hat-getagt-1.html
http://www.mvg-mainz.de/aktuell/aktionen/details/artikel/das-fahrgastgremium-der-mvg-hat-getagt-1.html


 



  



  



  



 



 



  



 



   

  informiert  
Heidelberg, 15. November 2011  

  

Gemeinsame Presse-Mitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums und der 
Stadt Heidelberg  
 

(ÅÉÄÅÌÂÅÒÇÅÒ +ÁÍÐÁÇÎÅ  ȵ2ÁÕÃÈÆÒÅÉÅ (ÁÌÔÅÓÔÅÌÌÅÎȰ ÓÔÁÒÔÅÔ  

  

Mit der Plakat-+ÁÍÐÁÇÎÅ ȵ2ÁÕÃÈÆÒÅÉÅ (ÁÌÔÅÓÔÅÌÌÅÎȰ ÒÕÆÔ ÄÉÅ 3ÔÁÄÔ (ÅÉÄÅÌÂÅÒÇ ÉÎ  

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der 

RheinNeckar-Verkehr GmbH (RNV) dazu auf, auf das Rauchen in überdachten 

Wartehäuschen zu verzichten. Unterstützt wird die Kampagne von der Deutschen 

Gesellschaft für Stadtverkehrsanlagen mbH (DEGESTA), der Vermarktungsfirma für die 

Werbeflächen an den Wartehäuschen. Bei einem Pressetermin am 15. November wurde 

die Kampagne am Heidelberger Bismarckplatz vorgestellt.  

  

ȵ$Á ÄÉÅ (ÁÌÔÅÓÔÅÌÌÅÎ ÉÍ ĘÆÆÅÎÔÌÉÃÈÅÎ 2ÁÕÍ ÌÉÅÇÅÎȟ ÇÉÂÔ ÅÓ kein, HausrechtȬȟ ÕÍ ÄÁÓ 

Nichtrauchen förmlich durchzusetzen. Wir möchten die Raucherinnen und Raucher daher 

über unsere Plakat-Kampagne erreichen und sie dazu auffordern, Rücksicht zu nehmen 

ÕÎÄ ÄÁÓ 2ÁÕÃÈÅÎ ÉÎ İÂÅÒÄÁÃÈÔÅÎ 7ÁÒÔÅÈßÕÓÃÈÅÎ ÇÁÎÚ ÚÕ ÕÎÔÅÒÌÁÓÓÅÎȰȟ ÓÁÇÔÅ  

ObÅÒÂİÒÇÅÒÍÅÉÓÔÅÒ $ÒȢ %ÃËÁÒÔ 7İÒÚÎÅÒȢ ȵ)Î ÄÅÎ ÌÅÔÚÔÅÎ *ÁÈÒÅÎ ÅÒÒÅÉÃÈÔÅ ÕÎÓ ÅÉÎÅ 6ÉÅÌÚÁÈÌ 

von Briefen aus der Heidelberger Bevölkerung. Darin zeigten sich vorwiegend Mütter von 

kleinen Kindern aber auch Senioren, die etwa an Asthma oder chronischer Bronchitis 

litten, über die Belastung mit krebserzeugenden Substanzen aus dem Tabakrauch 

ÂÅÓÏÒÇÔȰȟ ÅÒËÌßÒÔÅ $ÒȢ -ÁÒÔÉÎÁ 0ĘÔÓÃÈËÅ-Langer. Da der Rauch in den Wartehäuschen wie 

in einer Käseglocke festhängt, ist hier die Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

bei Rauchern wie Passivrauchern besonders gegeben. Die Stadt Heidelberg hat daher in 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der RNV das Projekt 

ȵ2ÁÕÃÈÆÒÅÉÅ (ÁÌÔÅÓÔÅÌÌÅÎȰ ÁÕÆ ÄÅÎ 7ÅÇ ÇÅÂÒÁÃÈÔȢ   

  

Kampagnenstart mit Fahrplanwechsel  

Die Kampagne startet in den Wartepavillons auf dem Bismarckplatz. Hierzu wurden 

0ÌÁËÁÔÅ ÍÉÔ ÄÅÍ !ÐÐÅÌÌ ȵ$ÁÎËÅȟ ÄÁÓÓ 3ÉÅ ÉÍ İÂÅÒÄÁÃÈÔÅÎ 7ÁÒÔÅÂÅÒÅÉÃÈ ÎÉÃÈÔ ÒÁÕÃÈÅÎȦȰ 

angebracht. Zudem wurden die Aschenbecher in den Wartepavillons entfernt und 23 neue 

Abfallbehälter mit integrierten Aschenbechern außerhalb der Wartebereiche aufgestellt. 

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember sollen Plakate in 120  

Fahrplaninformationsvitrinen an den Wartehäuschen des RNV im gesamten Heidelberger 

Stadtgebiet ausgehängt werden. Nach München und Münster ist Heidelberg damit die 

dritte Stadt im Bundesgebiet, die rauchfreie Wartehäuschen an Haltestellen propagiert.  

Die Stadt Heidelberg setzt seit Jahren auf einen verstärkten Nichtraucherschutz. Seit 2005 

besteht ein Rauchverbot auf Spielplätzen der Stadt, das mit Unterstützung des Deutschen 

Kinderschutzbundes e.V. und des DKFZ umgesetzt wird.   
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oeffentlichkeitsarbeit@heidelberg.de, Internet: www.heidelberg.de  
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überdachten Wartebereich 

nicht rauchen! 



    
        

                                                   Potsdam, den 14. Mai 2014  

  
ViP kennzeichnet erste Haltestelle als Nichtraucherzone   

Aktion im Rahmen der Kampagne "Gute Tat, gute Fahrt."  
  

Am Campus Fachhochschule wurde die erste Wartehalle einer Haltestelle der ViP Verkehrsbetrieb 

Potsdam GmbH als ĂNichtraucherzoneñ ausgewiesen. Die ViP-Geschäftsführer Martin Grießner 

und Oliver Glaser brachten hierzu ein so genanntes ĂGround Posterñ mit einem entsprechenden 

Bildmotiv auf dem Haltestellenboden an. Dabei handelt es sich um die Umsetzung des SVV-

Beschlusses ĂPotsdamer Haltestellen als Nichtraucherzonen ausweisenñ vom 06.03.2013  (DS: 

12/SVV/0787)  
  

Martin GrieÇner: ĂMit dieser MaÇnahme tritt die ViP im Rahmen ihrer aktuellen Möglichkeiten für 

das Nichtrauchen an den Haltestellen ein. Grundsätzlich unterstützen wir die Ziele des 

Bundesnichtraucherschutzgesetzes. In den ViP-Fahrzeugen gilt seit Jahren ein Rauchverbot. Der 

jetzige Beschluss der Stadtverordneten ist ebenso zu begrüßen. Die praktische Umsetzung von 

Nichtraucherzonen an Haltestellen kann sich jedoch in Verantwortung der ViP nur auf einen Appell 

beschrªnken.ñ  
  

Die ViP hatte bereits zuvor darauf hingewiesen, dass ein striktes Verbot, wie es im politischen Raum 

teilweise angestrebt war, nicht umgesetzt werden kann. Derzeit gibt es noch keine Rechtsgrundlage 

für die Einrichtung eines derartigen Verbotes sowie die Erhebung eines Ordnungsgeldes bei 

Nichtbeachtung des Rauchverbotes. Die seit 1. September 2007 in allen Personenbahnhöfen der 

öffentlichen Eisenbahnen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln geltenden Regelungen haben 

dagegen ein durchsetzbares Hausrecht als Grundlage.  
  

Zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der ViP wurde somit vereinbart, das Thema 
ĂR¿cksicht gegen¿ber Nichtrauchern" in die laufende ViP-Kampagne "Gute Tat, gute Fahrt." zu 
integrieren. In einem ersten Schritt werden die wichtigsten Haltestellen der ViP gekennzeichnet:                 
  

S Hauptbahnhof, Lange Brücke, Alter Markt, Platz der Einheit/West, Platz der Einheit/Bildungsforum, 
Luisenplatz-Süd/Park Sanssouci, Bhf Charlottenhof, Volkspark, Kirschallee, J.-Kepler-Platz, 
MagnusZeller-Platz, Bisamkiez, Hans-Albers-Str., R.-Baberske-Str., Priesterweg, Rathaus Babelsberg, 
S Babelsberg/Schulstr, Richtung J.-Kepler-Platz.   
  

Innerhalb der nächsten vier Wochen werden dann alle Haltestellen, die eine Wartehalle haben, mit 

den robusten ĂGround Posternñ ausgestattet. Nach Pr¿fung mehrerer Varianten hatte sich die ViP 

für diese Blickfänger, deren robuste und selbstklebende Folie auch großer Beanspruchung 

standhält, entschieden.  
  

Mit freundlichen Grüßen   
  

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH ein Unternehmen 

der STADTWERKE POTSDAM GMBH  
Pressesprecher  
Stefan Klotz  
  

  



Antrag  

  

  

  öffentlich  
Betreff: Potsdamer Haltestellen als Nichtraucherzonen ausweisen  

Einreicher: Fraktionen FDP, SPD   Erstellungsdatum  30.10.2012  

  Eingang 902:    

     
  
Beratungsfolge:     
Datum der Sitzung  Gremium  Zuständigkeit  

05.12.2012  Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  Entscheidung  

 

Beschlussvorschlag:  
  
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
  
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter der  
Verkehrsbetriebe in Potsdam GmbH dafür Sorge zu tragen, dass die überdachten Wartebereiche der 
Haltestellen des ÖPNV im Potsdamer Stadtgebiet als Nichtraucherzonen ausgewiesen werden.  
  
Des Weiteren soll geprüft werden wie in den Haltestellenbereichen, vergleichbar zur Deutschen Bahn, 
gekennzeichnete Raucherbereiche ausgewiesen können.  

gez.  J. v. d. Osten-Sacken  M. Schubert  
  Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion  Fraktionsvorsitzender Fraktion SPD  

 
 Unterschrift  Ergebnisse der Vorberatungen   auf der Rückseite  

 Entscheidungsergebnis    

Gremium:  
      

   einstimmig     mit Stimmen- 
mehrheit  

Ja  Nein  Enthaltung    

  

  

  
  

überwiesen in den Ausschuss:  

  

   

    erledigt     abgelehnt  

   Wiedervorlage:  

  
  

 

 

 zurückgestellt    zurückgezogen  
  

 

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)  

12/SVV/0787  

    Sitzung am:    



  

  

  

Begründung:  
  

Seit 1. September 2007 gilt in allen Personenbahnhöfen der öffentlichen Eisenbahnen und in allen 

öffentlichen Verkehrsmitteln ein gesetzliches Rauchverbot, das sich aus dem Bundes- 
Nichtraucherschutz-Gesetz ergibt. Neben der Vermeidung der Verschmutzung von Örtlichkeiten und 

Gegenständen zielt diese Regelung vor allem auf den Schutz von Nichtrauchern vor Belästigung und 

gesundheitlicher Beeinträchtigung ab und soll bewirken, dass Jugendliche nicht zum Rauchen 

verführt werden.  
  

Diese Regelung, welche auch für Schulen und öffentliche Gebäude gilt, soll jetzt auch auf die  
Haltestellen im Potsdamer Stadtgebiet ausgeweitet werden. Die Haltestellen in Potsdam sind auf 

Grund baulicher Gegebenheiten nicht besonders groß angelegt. Eine Flucht der Nichtraucher vor 

allem der Kinder vor dem Ăblauenñ Dunst ist somit schwer mºglich. Dazu kommt, dass Raucher bei 

schlechten Witterungsverhältnissen selten Rücksicht auf Umstehende nehmen und auch in den 

Haltestellenhäusern rauchen, wo Nichtrauchern lediglich die Wahl zwischen dem Passivrauchen und 

dem schlechten Wetter bleibt.  
  

Zusätzlich kann man sich von dieser Regelung erhoffen, dass häufig genutzte Haltestellenbereiche, 

wie zum Beispiel am Bahnhof, durch herabfallende Zigarettenreste weniger verschmutzt werden. Die 

ViP GmbH genieÇt als Inhaber der Haltestellenbereiche das ĂHausrechtñ, so dass die Regelung 

eingeführt werden kann.  

Demografische Auswirkungen:  

  

Klimatische Auswirkungen:  

  

Finanzielle Auswirkungen?  

  

 

  

   Ja    Nein  
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)  

  

  

ggf. Folgeblätter beifügen  



 



  



 



 



  



 



 



 


